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An die
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten

Fachgebiet Strafen

Am Bischofsteich 1

3100 St. Pölten

Laaben, am 25. November 2009
Betrifft: PLS2-S-0912844 und 12845
BERUFUNG gegen die o.g. Straferkenntnisse

Hiermit lege ich gegen die obgenannten Straferkenntnisse fristgerecht Berufung ein.

Begründung:

Zunächst verweise ich für die Ober-Instanz nochmals auf meine ausführliche Stellungnahme in meinem diesbezüglichen Einspruch vom 24.7.2009, den ich vollinhaltlich aufrechterhalte. Zusätzlich führe ich hiermit noch weitere Argumente an:
1. Entsprechend der Rechtslage wären „Schutzimpfungen“ vom 15.12.2008 bis zum 31.03.2009 durchzuführen gewesen (Anhang C zu Bluetongue-Bekämpfungs-Verordnung), dies durch zweimalige Vakzinierung im Abstand von 4 Wochen (§ 7 Abs. 3 Bluetongue-Bekämpfungs-Verordnung ). Die Zulassung des Impfstoffes durch die Europäische Kommission ab 17.03.2009 wäre somit jedenfalls zu spät erfolgt. 

Zudem betrifft die sog. EU- „marketing authorisation“ ausschließlich die Voraussetzungen der Vermarktung dieses Medikaments, hat jedoch keinen Einfluß auf dessen innerstaatliche Zulassung. 

2.   § 12 Abs. 1 Tierseuchengesetz bestimmt grundsätzlich, daß Tierimpfungen gegen anzeigepflichtige Tierseuchen oder andere Tierkrankheiten nur mit in Österreich zugelassenen Impfstoffen vorgenommen werden dürfen. Faktum ist zunächst, daß der verwendete Tierimpfstoff BTVPUR AlSap 8 der Firma Merial in Österreich (veterinärmedizinisch) zum damaligen Zeitpunkt nicht zugelassen war.

Der zuständige Bundesminister kann (allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen) die Anwendung eines nicht zugelassenen, immunologischen Tierarzneimittels in einem befristeten Zeitraum mit Verordnung anordnen (§ 12 Abs. 1 Z. 2 Tierseuchengesetz). Auf Grundlage dieser Ermächtigung wurde zwar in § 1 Z. 6 der Tierimpfstoff-Verordnung 2008 (BGBl. II Nr. 88/2008 idF Nr. 197/2008) die Anwendung des (in Österreich damals nicht zugelassenen) Tierimpfstoffes BTVPUR AlSap der Firma Merial für amtlich angeordnete Schutzimpfungen gegen Bluetongue gestattet. 

Diese sich auf § 12 Abs. 1 Z. 2 Tierseuchengesetz stützende Verordnungsermächtigung setzt jedoch voraus, daß die Anwendung von in Österreich damals nicht zugelassenen Impfstoffen nur dann (per Verordnung) angeordnet werden darf, wenn dies 

· zur Abwehr oder Hintanhaltung der Weiterverbreitung der betreffenden Tierseuche oder –krankheit notwendig erscheint,
· dieser Erfolg mit einem im Inland zugelassenen und verfügbaren immunologischen Tierarzneimittel voraussichtlich nicht erzielt werden kann
· und die Impfung aus öffentlichen Interessen geboten erscheint.
Diese Voraussetzungen lagen jedoch sämtlich nicht vor, die Verordnung ist somit gesetzeswidrig, weshalb mich auch keine Verpflichtung trifft bzw. getroffen hat, die betreffenden Impfungen zuzulassen!

3.   Obgleich ich konkrete Bedenken gegen eine Impfung geäußert habe, hat der befaßte Amts-Tierarzt es verabsäumt, mich über wesentliche Fragen aufzuklären bzw. anzubieten, vorher meine Tiere auf deren Gesundheitszustand zu untersuchen. Es wird daher beantragt, der Herr Amtstierarzt möge ergänzend nachstehende, für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Bluetongue-Impfung relevante Fragen beantworten:

· Trifft es zu, daß der Beipacktext des betreffenden Impfstoffes BTVPUR AlSap 8 dessen Verwendung nur bei gesunden Tieren zuläßt? 
· Wird bestätigt, daß ich vom Amtstierarzt hierüber nicht aufgeklärt wurde?

· Fand vor Aufforderung zur Impfung eine Untersuchung meiner Tiere statt oder war diese geplant?
· Trifft es weiters zu, daß der Impfstoff nicht geeignet ist, die Weiterverbreitung hintanzuhalten oder nachhaltig abzuwehren?
· Kann bestätigt werden, daß dieser Impfstoff jedoch schon geeignet ist, bei einem erheblichen Anteil auch gesunder Tiere Impfschäden und schwerwiegende Folgeerkrankungen zu verursachen?
· Stimmt es, daß die Blauzungenkrankheit bei natürlicher Infizierung (angeblich durch Stechmücken) mit herkömmlichen Medikamenten, aber auch mit alternativen Heilmitteln relativ einfach, schnell und gut behandelt werden kann?

Als Berufungsgründe werden Verfahrensmängel sowie unrichtige rechtliche Beurteilung geltend gemacht.

A) Zur Mangelhaftigkeit des Verfahrens:
Obwohl ich konkrete gesundheitliche Bedenken gegen eine Impfung meiner Tiere ohne deren vorherige Untersuchung angemeldet habe, wurde es von der Erstbehörde verabsäumt, durch Aufnahme entsprechender Beweise (Einvernahme des befaßten Amtstierarztes, Beischaffung von Informationsmaterial betreffend den Impfstoff, Beiziehung unabhängiger Sachverständiger aus den Fachgebieten Veterinärmedizin; alternative Tierheilkunde und Seuchenbekämpfung) nachstehende Feststellungen zu treffen:

· Ob es zutrifft, daß der Beipacktext des betreffenden Impfstoffes BTVPUR AlSap 8 dessen Verwendung nur bei gesunden Tieren zuläßt;
· ob ich vom Amtstierarzt hierüber aufgeklärt wurde; 
· ob vor Aufforderung zur Impfung eine Untersuchung der zu impfenden Tiere stattfand oder vom Amtstierarzt zumindest angekündigt wurde;
· ob es weiters zutrifft, daß der Impfstoff nicht geeignet ist, die Weiterverbreitung hintanzuhalten oder nachhaltig abzuwehren;
· daß dieser Impfstoff jedoch sehr wohl geeignet ist, bei einem großen Anteil auch gesunder Tiere Impfschäden und schwerwiegende Folgeerkrankungen zu verursachen und
· daß die Blauzungenkrankheit bei natürlicher Infizierung (angeblich durch Stechmücken) mit herkömmlichen Medikamenten, aber auch mit alternativen Heilmitteln relativ einfach, schnell und gut behandelt werden kann.

Indem die Erstbehörde diese durch meine Einwendungen vorgegebenen und mit vertretbarem Aufwand durchführbaren Erhebungen unterließ, leidet das angefochtene Straferkenntnis an unvollständigen Tatsachenfeststellungen sowie erheblichen Verfahrensmängeln.

B) Zur unrichtigen rechtlichen Beurteilung:
§ 12 Abs. 1 Tierseuchengesetz bestimmt grundsätzlich, daß Tierimpfungen gegen anzeigepflichtige Tierseuchen oder andere Tierkrankheiten nur mit in Österreich zugelassenen Impfstoffen vorgenommen werden dürfen. Der verwendete Tierimpfstoff BTVPUR AlSap 8 der Firma Merial war damals in Österreich (veterinärmedizinisch) nicht zugelassen.

Der zuständige Bundesminister kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen die Anwendung eines nicht zugelassenen, immunologischen Tierarzneimittels in einem befristeten Zeitraum mit Verordnung anordnen (§ 12 Abs. 1 Z. 2 Tierseuchengesetz). 

Auf Grundlage dieser Ermächtigung wurde zwar in § 1 Z. 6 der Tierimpfstoff-Verordnung 2008 ( BGBl. II Nr. 88/2008 idF Nr. 197/2008 ) die Anwendung des (in Österreich damals nicht zugelassenen) Tierimpfstoffes BTVPUR AlSap der Firma Merial für amtlich angeordnete Schutzimpfungen gegen Bluetongue gestattet. 

Diese Verordnung ist jedoch gesetzeswidrig, weshalb auch keine Verpflichtung meinerseits bestand, die betreffenden Impfungen zuzulassen. Die sich auf § 12 Abs. 1 Z. 2 Tierseuchengesetz stützende Verordnungsermächtigung setzt nämlich voraus, daß die Anwendung von Österreich nicht zugelassenen Impfstoffen nur dann (mit Verordnung) angeordnet werden darf, wenn

· dies zur Abwehr oder Hintanhaltung der Weiterverbreitung der betreffenden Tierseuche oder –krankheit notwendig erscheint,
· dieser Erfolg mit einem im Inland zugelassenen und verfügbaren immunologischen Tierarzneimittel voraussichtlich nicht erzielt werden kann 
· und die Impfung aus öffentlichen Interessen geboten erscheint.

Diese Voraussetzungen lagen sämtlich nicht vor, dies aus nachstehenden Gründen:

a)    Der Impfstoff ist nicht geeignet, eine Weiterverbreitung der Blauzungenkrankheit zu verhindern, da die Infektion nie von Tier zu Tier, sondern – laut Lehrmeinung - ausschließlich durch Insekten erfolgt!
Die Erfahrung anderer europäischer Länder hat gezeigt, daß selbst bei konsequenter Durchimpfung die Ausbreitung nicht verhindert werden kann. Dieser Fehlschlag war auch für das Bundesgebiet Österreich programmiert, da eine erhebliche Anzahl von Tieren, die von der Impfpflicht ausgenommen waren, bzw. von dieser nicht erreicht wurden (z.B. Zootiere, exotische Nutztiere, Wildtiere, Maststiere, Zuchtstiere), den tatsächlichen Überträgern (laut Lehrmeinung Stechmücken) weiterhin als Zwischenwirte zur Verfügung stehen.

Da es sich weiters um keine Tierseuche im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um eine Tierkrankheit mit klar erkennbaren Symptomen handelt, welche (bei natürlicher Infektion) mit herkömmlichen Mitteln auf relativ einfache und unschädliche Weise behandelt werden kann, besteht keine sachliche Rechtfertigung und vor allem keine Notwendigkeit, die Verwendung eines in Österreich (veterinärmedi-zinisch) nicht zugelassenen Impfstoffes zur Durchführung einer flächendeckenden Impfaktion zu gestatten.

Zusätzlich sei angemerkt, daß nicht einmal die Europäische Gemeinschaft eine verpflichtende Durchimpfung vorschreibt, sondern diese lediglich als ergänzende Maßnahme freistellt (Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2000/75/EG des Rates).

b)    Es existieren keine öffentlichen Interessen, die eine Impfung gebieten würden (bzw. geboten hätten), vielmehr solche, die gegen eine Impfung sprechen. 

Der Impfstoff, dessen Wirkung überdies nur 1 Jahr vorhält, erzeugt bereits bei gesunden Tieren eine Vielzahl unmittelbarer Impfschäden und Folgeerkrankungen, die in keinem Verhältnis zum angestrebten angeblichen Nutzen (Abwehr der Weiterverbreitung) stehen und großteils nicht ersatzfähig sind. Lediglich beispielsweise seien nachstehend die wichtigsten Impfschäden nach Verwendung des Impfstoffes BTVPUR AlSap 8 der Firma Merial erwähnt (siehe auch http://www.tier-mensch.at/diverses/schadensbericht.PDF ):

Länger dauernder Leistungsabfall (bis zu 25 %) und signifikante Zellzahlprobleme bei Milch (geringere Qualität), gestörtes Freßverhalten und Durchfälle bei Rindern, letzteres auch bei Kälbern nach Aufnahme von Milch geimpfter Muttertiere, Fieberanfälle, massive Fruchtbarkeitsstörungen, Festliegen der Kühe nach dem Abkalben, Gelenksprobleme und Husten. Insbesondere auch Verendungen und Verwerfungen wurden mehrfach beobachtet und berichtet!
Während somit schon im „Normalfall“ verschiedenste Negativfolgen auftreten, sind diese umso mehr dann zu erwarten, wenn einzelne Tiere oder ganze Bestände durch Vorerkrankung geschwächt sind, auf welche sich der Impfstoff dann zusätzlich belastend und lebensbedrohend auswirkt. Obgleich der Beipacktext des Impfstoffes dessen Verwendung nur bei gesunden Tieren zuläßt (somit bei Tieren mit Krankheitssymptomen ausdrücklich von einer Impfung abrät), sehen weder die gesetzlichen Grundlagen, noch die tatsächliche Ausübung der befaßten (Amts-) Tierärzte eine vorherige Untersuchung der zu impfenden Tiere vor, um sicherzustellen, daß diese nicht bereits auf natürlichem Weg infiziert oder anderweitig erkrankt sind. 

Es stellt sich daher die berechtigte Frage, welchen Interessen eine Impfverpflichtung nun tatsächlich dienen sollte. Auszuschließen ist jedenfalls, daß die flächendeckende Durchimpfung des gesamten Viehbestandes bei derzeitiger Handhabung geeignet wäre, die Interessen der Landwirte oder anderer öffentlicher Kreise (etwa jener des Handels) zu fördern. Jeder Landwirt sollte selbst entscheiden können, ob er seine Tiere impfen lassen will oder auf eine natürliche Immunisierung bzw. Resistenzbildung vertraut. Für eine Hintanhaltung der Weiterverbreitung wiederum sind die bestehenden Vorschriften bei Verbringung ungeimpfter Tieren völlig ausreichend.

c)    Der Impfstoff BTVPUR AlSap 8 der Firma Merial ist nicht von der Gestattung durch die Tierimpfstoff-Verordnung 2008 umfaßt.

Das angefochtene Straferkenntnis bezieht sich auf die Verweigerung der amtlichen Schutzimpfung mit dem Impfstoff BTVPUR AlSap 8 der Firma Merial. Dieser Impfstoff soll zielgerichtet gegen eine Ansteckung mit jenem Virusstamm immunisieren, der veterinärmedizinisch mit als „Serotyp 8“ bezeichnet wird. Bislang sind 24 Serotypen des Bluetongue-Virus bekannt, für welche verschiedene Hersteller jeweils unterschiedliche Impfstoffe anbieten.

Hiezu wird festgestellt, daß die bereits wegen Gesetzeswidrigkeit angefochtene Tierimpfstoff-Verordnung 2008 lediglich die Anwendung eines nicht näher identifizierten Tierimpfstoffes namens „BTVPUR AlSap der Firma Merial“ gestattet, nicht jedoch die Anwendung des fallbezogenen Tierimpfstoffes „BTVPUR AlSap 8 der Firma Merial“. 

Es wird daher eingewendet, daß jener Tierimpfstoff, welcher (wie im angefochtenen Straferkenntnis angeführt) zur Impfung der Tiere des Berufungswerbers verwendet werden sollte, weder veterinärmedizinisch, noch durch die betreffende Verordnung zugelassen war. Die Verweigerung war somit schon aus diesem Grund gerechtfertigt und straflos.
Ergänzend sei vermerkt, daß Bezirkshauptmannschaften in anderen Bundesländern ähnliche Strafverfahren bereits rechtskräftig eingestellt haben, da nach der nunmehr geänderten Verordnung (ab 1.4.2009) Tiere nur mehr geimpft werden DÜRFEN, aber nicht mehr geimpft werden müssen.
Aus obigen Gründen beantrage ich daher, die Berufungsbehörde möge 

1.    meiner Berufung Folge geben, das angefochtene Straferkenntnis aufheben und – allenfalls nach ergänzender Beweisaufnahme - das Verwaltungsstrafverfahren einstellen;

2.    andernfalls die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an die Behörde I. Instanz zurückverweisen.

Hochachtungsvoll
Dr. Franz-Joseph Plank
Raiffeisenbank Brand-Laaben, BLZ 32.414, Kto. 21.410



